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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (11/1031/2016) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 21.10.2016 

Sachbearbeitung:  Frau Bombeck , FD Kommunalrecht, Gremiendienst 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Rat der Samtgemeinde Elbtalaue 08.11.2016 Entscheidung  

 

 
Erhöhung der Zahl der Beigeordneten 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Zahl der Beigeordneten im Samtgemeindeausschuss wird um 2 erhöht. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) beträgt die Zahl der 
Beigeordneten in der Samtgemeinde Elbtalaue 6. In Samtgemeinden, deren Räte 16 bis 44 Mitglieder 
haben, kann der Rat für die Dauer der Wahlperiode beschließen, dass sich die Zahl der Beigeordneten um 2 
erhöht (§ 74 Abs. 2 Satz 2 NKomVG). 
Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue besteht aus 34 Ratsmitgliedern. Eine Erhöhung ist somit möglich. In 
der vergangenen Wahlperiode hat der Rat von Möglichkeit der Erhöhung Gebrauch gemacht. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 75,00 € monatliche Aufwandsentschädigung + 40,00 € je Sitzung 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

 keine 
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